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Zugseinrichtungen und Jugendhäuser beim Ar
beitseinsatz der Strafgefangenen zu gewährleisten:
1. die ständige Einhaltung der Sicherheitsbestim

mungen des Strafvollzuges,
2. die Erfüllung der Erfordernisse der Erziehung 

Strafgefangener durch Arbeit,
3. die rationelle Organisation des Arbeitsprozes

ses,
4. Voraussetzungen für eine berufliche Qualifika

tion der Strafgefangenen entsprechend den 
Erfordernissen,

5. die Einbeziehung der Strafgefangenen in den 
Produktionswettbewerb, in die Neuererbe
wegung und in die regelmäßig durchzuführen
den Produktionsberatungen. Dazu sind die 
zweckmäßigsten Formen und Methoden zu ent
wickeln, zu vervollkommnen und durchzuset
zen.

6. die Durchsetzung der Bestimmungen des Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzes sowie Brand
schutzes.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind Angehö
rige der Arbeitseinsatzbetriebe einzusetzen. Sie 
müssen neben ihrer fachlichen Befähigung phy
sisch und psychisch gegeignet sein, mit Straf
gefangenen zu arbeiten und die Gewähr dafür 
bieten, einen wirksamen Beitrag bei der Erziehung 
Strafgefangener zu leisten. Die Betriebsangehöri
gen sind verpflichtet, dieses Gesetz und die zu 
seiner Durchführung erlassenen Bestimmungen 
einzuhalten. Ihre besonderen Rechte und Pflichten 
sind in Übereinstimmung mit den Leitern der Straf
vollzugseinrichtungen und Jugendhäuser durch die 
Leiter der Arbeitseinsatzbetriebe festzulegen.

1. § 25 beinhaltet die Verantwortung der Arbeitseinsatz
betriebe beim Arbeitseinsatz der Strafgefangenen ent
sprechend der im § 22 getroffenen Festlegungen. Diese 
Regelungen sind ein deutlicher Ausdruck der Verwirkli
chung des im § 2 Abs. 2 niedergelegten Grundsatzes der Ge
währleistung der Verantwortung der sozialistischen Ge
sellschaft für die Erziehung der Strafgefangenen.


